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Siehe Seite 2 dieser Zusammenstellung 
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Das Amt erhält nach Rechtskraft eine entsprechende Planfertigung. 
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Regierungspräsidium Stuttgart, Abteilung 4 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf die Behandlung der Stellungnahme vom 01.08.2022 in öffentlicher Gemeinderatsit-

zung am 21.11.2022 wird verwiesen. 
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Verband Region Stuttgart 
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Kenntnisnahme 

 

Die Erdüberdeckung für Tiefgaragen ist im Bebauungsplan bereits als Festsetzung ent-

halten. Es kann klarstellen ergänzt werden, dass es sich um eine durchwurzelbare Bo-

denschicht handelt. Die Herstellung der Bodenschicht nach den gesetzlichen Bestim-

mungen und dem Stand der Technik ist im Zuge der Bauausführung zu beachten. Ein 

entsprechender Hinweis zur Umsetzung der Verordnung und Anwendung der DIN ist 

im Textteil bereits enthalten. Es kann ergänzt werden, dass dies auch für die Erdschicht 

der Tiefgarage zu beachten ist. 

 

Der Bebauungsplan enthält bereits eine Festsetzung für eine 0,5m mächtige Boden-

schicht für Tiefgaragen. Zur Klarstellung kann ergänzt werden, dass hierbei mindestens 

20cm Oberbodenmaterial zu verwenden ist. 

 

 

 

 

 

Der erhöhte PAK-Gehalt wurde in einem Auffüllbereich festgestellt. Dies ist im Bau-

grundgutachten beschrieben. Der Bebauungsplan verweis bereits darauf, dass belastete 

Böden von verwertbarem Bodenaushub zu trennen sind und evtl. entsorgt werden müs-

sen. Aufgrund der Einstufung im Bodenschutz- und Altlastenkataster ist der Bodenaus-

hub im Zuge der Bauausführung fachgutachterlich zu begleiten und mit dem Amt für 

Wasserwirtschaft und Bodenschutz abzustimmen. Ein entsprechender Hinweis wird er-

gänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Umsetzung der Maßnahmen ist Gegenstand der Bauausführung. 
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Auf die Behandlung der Stellungnahme vom 02.08.2022 in öffentlicher Gemeinderatsit-

zung am 21.11.2022 wird verwiesen. 

 

 

 

Auf die Behandlung der Stellungnahme vom 02.08.2022 in öffentlicher Gemeinderatsit-

zung am 21.11.2022 wird verwiesen. 
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Auf die Behandlung der Stellungnahme vom 02.08.2022 in öffentlicher Gemeinderatsit-

zung am 21.11.2022 wird verwiesen. 
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Auf die Behandlung der Stellungnahme vom 02.08.2022 in öffentlicher Gemeinderatsit-

zung am 21.11.2022 wird verwiesen. 

 

 

Auf die Behandlung der Stellungnahme vom 02.08.2022 in öffentlicher Gemeinderatsit-

zung am 21.11.2022 wird verwiesen. 
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Auf die Behandlung der Stellungnahme vom 02.08.2022 in öffentlicher Gemeinderatsit-

zung am 21.11.2022 wird verwiesen. 

 

 

 

 

 

 

Ein Hinweis auf die Einhaltung der Vorgaben des LKreiWiG ist im Textteil bereits ent-

halten. 
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Der Textteil wird zur Klarstellung um einen Hinweis ergänzt, dass die DIN bei der Ge-

meinde eingesehen werden kann.  

Darüber hinaus erfolgt der Hinweis bei der öffentlichen Bekanntmachung des Satzungs-

beschlusses. 

 

 

 

 

 

 

Eine Realteilung ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht vorgesehen. 
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Auf die Behandlung der Stellungnahme vom 02.08.2022 in öffentlicher Gemeinderatsit-

zung am 21.11.2022 wird verwiesen. 
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Der Plan zeigt den Verlauf bestehender Gasleitungen. Die Versorgungsleitungen liegen 

in öffentlichen Flächen und sind durch die Planung nicht betroffen. 

Eventuelle Hausanschlussleitungen sind im Zuge der Bauausführung zu berücksichti-

gen. 

 

 



Gemeinde Aichwald 
Gemarkung Aichschieß 

Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften  
„Holderbett-Reisäcker-Buchenäcker - 8. Änderung“ 

Stellungnahmen zum Entwurf 
Zusammenstellung vom 07.02.2023 

 Beteiligung der Öffentlichkeit §3 Abs.2 BauGB und der Behörden nach §4 Abs.2 BauGB Seite 10 / 11 
 

Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung und Planer Beschluss 
 

Private Stellungnahme 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Vorfeld der Planungen für das Grundstück wurde mit den betreffenden Behörden 

festgelegt, dass eine Zufahrt zum Planbereich ausschließlich über die Straße Im Holder-

bett erfolgen sollte. Dies wird aufgrund des starken Verkehrs auf der Remstalstraße und 

zur Freihaltung der Alte Dorfstraße im direkten Anschluss an den Kreisverkehrsplatz 

weiterhin für sinnvoll erachtet.  

Vor dem Hintergrund der Schaffung von Stellplätzen auf dem Baugrundstück wird eine 

Beschränkung von Zufahrten oder auch von Stellplätzen, die direkt an die Straße an-

schließen entlang der Straße Im Holderbett für nicht sinnvoll erachtet.  

Darüber hinaus erscheint die Freihaltung eines privaten Grundstücksbereiches von Zu-

fahrten zugunsten eines benachbarten Privatgrundstücks für rechtlich problematisch. 

Der Bebauungsplan setzt die Lage einer Tiefgaragenzufahrt entlang der Straße Im Hol-

derbett nicht fest. Die parallel entstehende Objektplanung sieht jedoch die Tiefgaragen-

zufahrt entlang der westlichen Grundstücksgrenze vor, da dies der tiefste Punkt auf dem 

Grundstück ist. Dies wird für sinnvoll erachtet. An dieser Stelle ist durch die Lage im 

Kurvenbereich im Übrigen auch eine bestmögliche Einsehbarkeit in die Straße Im Hol-

derbett in beide Richtungen gegeben. Eine Zufahrt für eine Tiefgarage entlang der östli-

chen Grenze würde im Bereich der Einmündung der Mozartstraße liegen. Hier wäre ein 

höheres Konfliktpotential zu befürchten. 
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Folgende Träger öffentlicher Belange haben eine Stellung-
nahme abgegeben, jedoch keine Anregungen oder Bedenken 
vorgetragen: 

- Amprion GmbH 
- Open Grid Europe GmbH 
- Terranets bw GmbH 
- TransnetBW GmbH 
- Zweckverband Landeswasserversorgung 
- Stadt Weinstadt 
 
 

Folgende Träger öffentlicher Belange wurden am Verfahren be-
teiligt, haben jedoch keine Stellungnahme abgegeben: 

- Deutsche Telekom Technik GmbH 
- Netze BW GmbH 
- Vodafone BW GmbH 
- Stadt Esslingen 
- Gemeinde Baltmannsweiler 
- Gemeinde Kernen 

 

  

 

 
Für die Abwägung wird auch auf die zum Vorentwurf eingegangenen Stellungnahmen verwiesen, 

die in öffentlicher Gemeinderatsitzung am 21.11.2022 beraten wurden. 
 


